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Heute muss man in der Schweiz zwar
nicht mehr um das Überleben kämpfen;
trotzdem gibt es Lücken oder zu grosse
Maschen im sozialen Netz. Die Armut in
der Schweiz ist noch nicht besiegt. In der
Schweiz gilt als arm, wer am wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Reichtum stark
unterdurchschnittlich beteiligt ist. Men-
schen in sozialen oder wirtschaftlichen Not-
lagen interessieren jedoch Durchschnitts-
werte nicht; für sie gilt ihre individuelle
schwierige Situation als Gradmesser. 

Die Politik muss Augen und Ohren dort
offen halten, wo Menschen aufgrund be-
stimmter Lebenslagen in Not geraten kön-
nen. Zum sozialen Rechtsstaat, zu dem uns
sowohl die Bundesverfassung als auch die
Kantonsverfassung verpflichten, muss Sor-
ge getragen werden. Staatliches Handeln
ist nach der Präambel unserer Kantonsver-
fassung darauf auszurichten, «die Wohlfahrt
aller zu fördern» und «eine Gesellschafts-
ordnung anzustreben, die der Entfaltung
und der sozialen Sicherheit des Menschen
dient». 

Bestehende soziale Aufgaben sind
auch immer wieder auf ihre Wirksamkeit
zu überprüfen. Die Gesellschaft folgt dem
wirtschaftlichen Wandel und der Staat
hat deshalb auch seine sozialen Aufgaben
anzupassen.

4 Vorwort

Das soziale Sicherungssystem in der
Schweiz gilt als gut und leistungsfähig.
Unternehmen, Gewerkschaften, Parteien,
soziale Organisationen sowie viele Frauen
und Männer haben in Jahrzehnten mitge-
wirkt, ein soziales Netz zu schaffen. Sozia-
le Sicherheit gibt den Menschen die Mög-
lichkeit  zu freiem und selbstbestimmtem
Leben.

Peter Gomm



Ein periodischer Sozialbericht soll des-
halb ganz im Sinne der wirkungsorientier-
ten Verwaltungsführung

■ bestehende Aktivitäten erfassen,
würdigen und deren Resultate und
Wirkungen messen

■ die Veränderungen gegenüber
Vorjahren dokumentieren

■ Entscheidungsgrundlagen für das
sozialpolitische Angebot und die
sozialen Leistungen bieten.

Entgegen anderen staatlichen Leis-
tungsfeldern ist die systematische Daten-
erfassung und -kommentierung im Sozial-
bereich noch unterentwickelt. Da der So-
zialbericht 2005 der erste seiner Art ist,
erfüllt er systembedingt die drei Vorgaben
noch nicht vollständig. Vielmehr ist dieser
kantonale Sozialbericht ein Statusbericht
über die soziale Lage im Kanton Solothurn.
Er erscheint geradezu als Nachschlagewerk
über die vielfältigen Lebens- und Problem-
lagen in unserer Gesellschaft. Aber er bie-
tet – dank seiner Fülle – bereits die Basis,
in Folgejahren die Veränderungen zu mes-
sen und die politische Steuerung der staat-
lichen Leistungen zu ermöglichen.

Mit dem Sozialbericht 2005 stellen
sich gleichzeitig Fragen nach der Organi-
sation der sozialen Aufgaben und damit
die Frage nach der Effektivität, Effizienz
und Professionalität. Mit den Aufgaben-
reformen zur  sozialen Sicherheit sind auf
allen drei Stufen des Gemeinwesens Fort-
schritte erzielt worden. Für den Kanton
Solothurn und seine Einwohnergemein-
den bleibt zu fragen «Wieviel Kleinräu-
migkeit verträgt die soziale Sicherheit?»
Das in parlamentarischer Diskussion ste-
hende Sozialgesetz versucht darauf eine
Antwort zu geben.

Der Sozialbericht und insbesondere
auch die Kurzfassung sind damit gute
Grundlagen, die genannte Sensibilisierung
zu erreichen, über die Bedeutung der so-
zialen Sicherheit zu reflektieren und die
sozialpolitische Diskussion anzuregen. 

Ich danke den Autoren sowie allen,
die zum Gelingen des Sozialberichts bei-
tragen haben, für die geleistete Arbeit.

Peter Gomm
Regierungsrat

Vorsteher
des Departementes des Innern
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